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Gemischte Bauflächen gemäß § 1 (1) Nr. 2 BauNVO
M

Wohnbauflächen gemäß § 1 (1) Nr. 1 BauNVO

W

Sonderbauflächen gemäß § 1 (1) Nr. 4 BauNVO
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Großflächiger Einzelhandel ohne zentrenrelevanten

Einzelhandel / nur Ergänzung Innenstadtfunktion

Kultur / Freizeit

Gewerbepark

Fach-/ Großhandel

Ausstellungsgelände

Windenergie
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Tierheim
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Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die überörtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 (2) Nr. 3 BauGB)

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen

gemäß § 5 (2) Nr. 3 BauGB

Ruhender Verkehr

Bahnanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen  (§ 5 (2) Nr. 4 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung:

Abwasser

Wasser

Elektrizität

Gas

Biogas
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Öl

Ablagerungen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 (2) Nr. 4 BauGB)

Unterirdische Leitung

Oberirdische Leitung

Grünflächen (§ 5 (2) Nr. 5 BauGB)

Grünflächen

Zweckbestimmung:

Parkanlage

Dauerkleingärten

Sportplatz

Spielplatz

Badeplatz, Freibad

Friedhof

Schießsport

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und

die Regelung des Wasserabflusses  (§ 5 (2) Nr. 7 BauGB)

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den

Hochwasserschutz, die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung:

Überschwemmungsgebiet  (gemäß § 5 (4a) BauGB)

Regenrückhaltebereich

R

Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

- Wasserschutzgebiet

Flächen für die Landwirtschaft und Wald  (§ 5 (2) Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Flächen für Aufschüttungen, Abgraben oder für die Gewinnung von

Bodenschätzen  (§ 5 (2) Nr. 8  BauGB)

Flächen für Abgrabungen

Abgrabung (Sand)

Wasserlagerstättenbohrung incl. Sicherheitsradius

Süßgasbohrung inkl. Sicherheitsradien

Sauergasbohrung inkl. Sicherheitsradien

Ölförderstellen

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 (2) Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 (2) Nr. 10 BauGB)

T

T

Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1 BauGB)

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und

Einrichtungen

Umgrenzungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten

im Sinne des Naturschutzrechts (gemäß § 5 (4) BauGB

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

i.v.m. § 24 NAGBNatSchG mit Verzeichnisnummer

§ 30 BNatSchG Nr.

Hochmoor

Flora-Fauna-Habitat-Gebiete gemäß EU Richtlinie

Geschützte Baumgruppe

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 (4) BauGB)

Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt

Bodendenkmal

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Übersichtsplan
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Wassereinzugsgebiet

Trinkwasserbrunnen

Vorranggebiete für die Trinkwasserversorgung

Vorsorgegebiete für die Trinkwassergewinnung

Fernwanderweg

Schießsport
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Planfestgestellte Bahnanlage

Textliche Darstellung

Nahversorgung

Textliche Darstellung für die Sonderbauflächen "Windenergie":

 Den in der Planzeichnung dargestellten Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windenergie soll die

Rechtswirkung  des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (sog. Ausschlusswirkung) zukommen. Damit stehen Vorhaben,

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, im Außenbereich außerhalb der

dargestellten Sonderbauflächen gemäß § 35 Ab. 3 Satz 3 BauGB  in der Regel öffentliche Belange entgegen.

 Innerhalb der dargestellten Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung "Windenergie" ist die Errichtung

von Windenergieanlagen zulässig. Eine sonstige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (auch baulich) sowie

die energetische Nutzung von Biomasse gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ist weiterhin möglich, soweit die

Belange der energetischen Nutzung der Windenergie davon nicht wesentlich berührt werden.

STADT SULINGEN
- Landkreis Diepholz -

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

unmaßstäblich

Naturdenkmal

Stellplatzanlage

Biogas

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S

S

HINWEIS 1:

Die Darstellung von Konzentrationsflächen an anderer Stelle in diesem Flächennutzungsplan steht dem Repowering der

Windkraftanlage mit den Koordinaten Rechtswert 484897,007 Hochwert 5834141,555  (östlich Klein Lessen) nicht entgegen,

wenn rechtlich sichergestellt ist, dass die bestehende Anlage vollständig  zurückgebaut wird. Die Rechtswirkung des § 35 Abs. 3

Satz 3 BauGB (Ausschlusswirkung) soll hier abweichend von der Regel ausnahmsweise nicht gelten.

HINWEIS 2:

Der Errichtung von Windkraftanlagen im südlichen Teil des Prüfraums 12 gemäß zeichnerischer Darstellung in der Begründung

zur 1. Änderung/Ergänzung des Flächennutzungsplans steht die Darstellung von Konzentrationsflächen an anderer Stelle in

diesem Flächennutzungsplan nicht entgegen, wenn in der Gemeinde Kirchdorf  ein Windpark unmittelbar an den Prüfraum 12

angrenzend durch rechtswirksame Bauleitplanung eröffnet wird. Unter dieser Bedingung soll die Rechtswirkung des § 35 Abs. 3

Satz 3 BauGB (Ausschlusswirkung) hier abweichend von der Regel ausnahmsweise nicht gelten.

HINWEISE

Verfahrensvermerke

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 24.05.2018 dem Entwurf der 1.

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes und der Begründung zugestimmt und

seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.05.2018 ortsüblich bekannt

gemacht. Der Entwurf der 1. Änderung  / Ergänzung des Flächennutzungsplanes mit der

Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen haben vom 06.06.2018 bis einschließlich 13.07.2018 gemäß § 3 (2)

BauGB öffentlich ausgelegen.

Sulingen, den 13.03.2020

Rechtswirksamkeit

Die Genehmigung der 1. Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes ist gemäß §

6 (5) BauGB am 02.06.2020 im Amtsblatt Nr. 19/2020 des Landkreises  Diepholz bekannt

gemacht worden. Die 1. Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplans ist damit

rechtswirksam geworden.

Der Bürgermeister

Sulingen, den 03.06.2020 gez. Rauschkolb

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden des Flächennutzungsplanes ist die

Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 1. Änderung / Ergänzung des

Flächennutzungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Der Bürgermeister

Sulingen, den 

Plangrundlage

Amtliche Karte (AK5), Maßstab 1:10000, Auszug aus den Geobasisdaten der

Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

©  2010  LGLN -Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen

Planverfasser

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von der Stadt Sulingen - FB III

Bauen, Ordnung und Verkehr -

Sulingen, den 13.03.2020

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Sulingen hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2

BauGB den Flächennutzungsplan sowie die Begründung in seiner Sitzung

am 27.02.2020 beschlossen.

Sulingen, den 13.03.2020

Ausfertigungsvermerk

Die Planurkunde wird hiermit ausgefertigt. Sie stimmt mit der am 27.02.2020

beschlossenen Fassung überein.

Sulingen, den 13.03.2020 

Genehmigung

Die 1. Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplans ist mit Verfügung

(AZ: 63 DH 01209/2020/82) vom heutigen Tage gemäß § 6 BauGB genehmigt.

Der Landrat

Diepholz, den 20.05.2020 i. A. Maaß

Erneute öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 19.09.2019 dem Entwurf der 1. Änderung /

Ergänzung des Flächennutzungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine erneute öffentliche

Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 24.09.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Der

Entwurf der 1. Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes mit der Begründung sowie die

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 04.10.2019 bis

einschließlich 08.11.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Sulingen, den 13.03.2020

Präambel

Aufgrund des § 1 (3) des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 (2) Nr. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in den zurzeit gültigen

Fassungen hat der Rat der Stadt Sulingen diese 1. Änderung / Ergänzung des

Flächennutzungsplans, bestehend aus der Planzeichnung und der textlichen Festsetzung,

beschlossen.

Sulingen, den 13.03.2020

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 21.12.2017 die Aufstellung der 1.

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

ist gemäß § 2 (1) BauGB am 27.12.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Sulingen, den 13.03.2020

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

Der Bürgermeister

gez. Rauschkolb

gez. Blohm

Dipl.- Ing (FH) Architektur

1. Änderung / Ergänzung

Digitale Fassung der vom Rat der Stadt Sulingen am 27.02.2020 beschlossenen

1. Änderung/Ergänzung des Flächennutzungsplanes, genehmigt durch Verfügung des

Landkreises Diepholz vom 20.05.2020 (Rechtsgrundlage: § 6a Abs. 2 i.Vm. § 1 Abs. 8 BauGB)

1. Änderung / Ergänzung Flächennutzungsplan der Stadt

Sulingen

Der am 17. September 2015 vom Rat der Stadt Sulingen beschlossene, am 25. Januar 2016 genehmigte und am 1.

Februar 2016 durch Bekanntmachung der Genehmigung im AmtsblattNr. 03/ 2016 des Landkreises Diepholz in Kraft

gesetzten Flächennutzungsplan der Stadt Sulingen wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:

a) Die Änderung der östlichen Hälfte der Sonderbaufläche "Windenergie "Lindern -Südöstlich Schlahe" wird  - wie aus 

der nebenstehenden Planzeichnung ersichtlich - bis zur Gemeindegrenze erweitert. Die durch die Änderung der 

Grenze hinzugekommene Fläche ist in der Planzeichnung waagerecht rot schraffiert. Auch der durch die Aufgabe 

der Abstände zur Hauptverkehrsstraße B 61 und zur Eisenbahnstrecke hinzugekommende Raum ist in der 

Planzeichnung waagerecht rot schraffiert.

Des Weiteren wird die Sonderbaufläche Windenergie "Lindern -Südöstlich Schlahe" um den im RROP 2016 als 

"Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft" dargestellten Bereich reduziert -in der Planzeichnung sind diese Flächen 

senkrecht rot schraffiert.

b) Als weitere Konzentrationsfläche wird die waagerecht rot schraffierte Sonderbaufläche bei Groß Lessen -Scheerhorn

hinzugefügt.

c) Dem Plan wird folgende textliche Darstellung anstelle des vom NdsOVG mit Urteil vom 26.10.2017- für unwirksam

erklärten Satzes 1 der textlichen Darstellung des Flächennutzungsplans hinzugefügt: „Den in der
Planzeichnung dargestellten Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windenergie soll
die Rechtswirkung  des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (sog. Ausschlusswirkung) zukommen. Damit
stehen Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, im
Außenbereich außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen gemäß § 35 Ab. 3 Satz 3 BauGB
in der Regel öffentliche Belange entgegen" .

HINWEIS: Alle Inhalte der nebenstehenden Planzeichnung außer der Darstellung der Sonderbauflächen „Windenergie“

sind nur nachrichtlich aufgenommen.
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§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-016
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§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-014
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GB-DH-3218-022
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§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-023

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-022

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-031

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-033

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-032

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-004

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-005

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-007

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-008

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-001

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-009

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-011

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3319-012

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-021

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-034

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-020

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-046

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-044

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-045

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-026

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-027
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GB-DH-3218-023

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3218-027

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-043

§ 30 BNatSchGBiotop

GB-DH-3318-025

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-026

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-027

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-009

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-029

§ 30 BNatSchG Biotop

GB-DH-3318-030
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